
Zentrale Vergabestelle 

Hinweise für Bieter 

Zwingende Ausschlussgründe � keine Wertung des Angebots: 

• Das Angebot enthält unzulässige Änderungen an den Vergabeunterlagen
(z. B. durch Nichtberücksichtigung von Bieterinformationen, Abgabe eines veralteten
Leistungsverzeichnisses, Änderungen, Ergänzungen oder Streichungen im Leistungsverzeichnis
oder Vertragsbedingungen,
Hinzufügen eigener AGB oder Zahlungsbedingungen …)

• Das Angebot enthält nicht eindeutige, zweifelhafte Eintragungen
• Das Angebot enthält nicht alle geforderten Preise

• Das Angebot ist nach Ablauf der Angebotsfrist eingegangen
• Das Angebot ist in einer nicht zugelassenen Form abgegeben worden (per E-Mail, per Fax oder

schriftlich)
• Das Angebot enthält ein Nebenangebot, das nicht zugelassen ist (in diesem Fall wird nur das

NA ausgeschlossen)
• Das Angebot erfüllt nicht alle gestellten Bedingungen
• Nachgeforderte Unterlagen sind nicht oder verspätet eingegangen
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• Lesen Sie sich alle Unterlagen (Formblätter, Vertragsbedingungen, Leistungsbeschreibungen,
Formulare, Bewerbungsbedingungen, Bieterinformationen usw.) genau durch und beachten Sie alle
Vorgaben

• Sollten Sie etwas nicht verstehen oder einen Fehler in den Vergabeunterlagen finden, stellen Sie
unverzüglich vor Ablauf der Angebotsfrist und möglichst 10 Tage vor dem Submissionstermin eine
Bieterfrage, um eigene Missverständnisse oder Interpretationen der Unterlagen zu vermeiden

• Fügen Sie alle verlangten Unterlagen, z. B. Formblätter, Erklärungen, Nachweise, Muster, Proben
Ihrem Angebot hinzu

• Achten Sie darauf, dass alle Vergabeunterlagen vollständig ausgefüllt und zusammengestellt sind
• Füllen Sie das Leistungsverzeichnis nachvollziehbar, zweifelsfrei und eindeutig aus, geben Sie

keine unklaren oder widersprüchlichen Aussagen ab und kennzeichnen Sie Änderungen an Ihren
eigenen Eintragungen klar

• Nehmen Sie keine Änderungen, Ergänzungen oder Streichungen der Vergabeunterlagen vor
• Geben Sie alle geforderten Angaben wie z. B. Preise, Fabrikat- und Herstellerangaben vollständig

an
• Fügen Sie Ihrem Angebot keine eigenen AGB, Gerichtsstandsregelungen, Zahlungsbedingungen,

Gewährleistungsregelungen, Haftungsbeschränkungen oder sonstigen abweichenden
Vertragsbedingungen hinzu

• Stellen Sie Bieterfragen ausschließlich über das Deutsche Vergabeportal (www.dtvp.de) über den
Reiter
„Kommunikation“ im Projektraum der Ausschreibung, telefonisch werden keine verbindlichen
Auskünfte gegeben

• Beachten Sie alle Bieterinformationen und verwenden Sie nur die neuesten, aktualisierten
Vergabeunterlagen und Leistungsverzeichnisse

• Geben Sie Ihr Angebot nur über das Deutsche Vergabeportal (www.dtvp.de) über das Bietertool ab
(unter dem Reiter „Angebote“ im Projektraum der jeweiligen Ausschreibung zu finden)

• Reichen Sie fehlende Unterlagen, die von Ihnen nachgefordert werden, fristgerecht ein




